
Fachkunde
Fachkundig im Sinne der  ist, wer zur Ausübung einer in dieser Verordnung bestimmten Aufgabe über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. GefstoffV
Die Anforderungen an die Fachkunde sind abhängig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den Anforderungen zählen eine entsprechende 
Berufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeitnah ausgeübte entsprechende berufliche Tätigkeit sowie die Teilnahme an spezifischen 
Fortbildungsmaßnahmen.

https://wiki.hhu.de/pages/viewpage.action?pageId=55706329

	Fachkunde

